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VOR KlimaTicket Metropolregion Wien – NÖ – Bgld. 
 

„Schnupperticket“ 
 

Die Marktgemeinde Kottingbrunn stellt 
vier VOR Schnuppertickets für die tageweise Nutzung 

durch Kottingbrunner Bürgerinnen und Bürger 
kostenlos zur Verfügung! 

 
Dadurch können die Vorteile des Öffentlichen Verkehrs kennengerlernt werden,  

und ist somit gleichzeitig ein Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz! 
 

Nutzungsbedingungen 
 

Geltungsbereich: 
Mit dem Schnupperticket können Kottingbrunner Bürgerinnen und Bürger alle öffentlichen 
Verkehrsmittel in der gesamten Metropolregion Wien, Niederösterreich und Burgenland, inkl. 
der Westbahn, der Mariazellerbahn, der Badener Bahn und der Stadtbahn Waidhofen/Ybbs 
sowie P&R Garagen an den Bahnhöfen mit Zugangsberechtigung in der Ostregion kostenfrei 
nutzen. 
 
Bei Fragen zum Nutzungsumfang des Schnuppertickets (insbesondere für Privatbahnen) 
wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des VOR (Verkehrsverbund Ost-Region). 
 
Jedes Schnupperticket gilt immer nur für eine Person. Es können keine 
Familienermäßigungen in Anspruch genommen werden. Kinder bis 6 Jahre fahren gratis, für 
Kinder über 6 Jahre muss ein eigenes Schnupperticket entlehnt werden. 
 
Ausleihbedingungen: 
Die Klimatickets können von allen Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz in 
Kottingbrunn, für eine maximale Dauer von 3 Tage gratis ausgeliehen werden. Pro Bürgerin 
und Bürger sind 3 Entleihtage im Monat, maximal jedoch 36 Entleihtage im Jahr möglich. Eine 
Weitergabe der Schnuppertickets ist nicht gestattet.  
 
Ausleihvorgang: 
Das Ticket wird online über www.schnupperticket.at/Kottingbrunn gebucht (einmalige 
Registrierung erforderlich).  
Sollte dies aus technischen Gründen nicht möglich sein, kann die Reservierung über das 
Bürgerservice der Marktgemeinde Kottingbrunn erfolgen. 
 
Die Reservierungen werden in der Reihenfolge des Einlangens berücksichtigt! 
 
Jeder einzelne Tag der Nutzung muss im Kalender der Schnuppertickets reserviert 
werden. Das Ticket ist im Bürgerservice im vereinbarten Zeitraum abzuholen und wieder zu 
retournieren, wobei sowohl der Tag der Abholung als auch der Tag der Rückgabe als voller 
Entlehn-Tag gerechnet wird.   
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Die Entlehnung des Tickets ist bei der Abholung unter Kenntnisnahme der 
Nutzungsbedingungen (Kosten bei Verlust und Säumniszuschlag) zu bestätigen.  
 
Nutzung am Wochenende und an Feiertagen: hiefür ist das Ticket bereits für den 
vorherigen Werktag zu reservieren und innerhalb der Öffnungszeiten abzuholen.  
 
Öffnungszeiten und Kontakt des Bürgerservice: 
Schloß 4, 2542 Kottingbrunn, Erdgeschoß,  
 

• Montag bis Freitag 08:00 – 12:00 Uhr 
• Dienstag zusätzlich 17:00 – 19:00 Uhr 
• Samstag, Sonn- und Feiertag geschlossen 

 
Die Rückgabe außerhalb der Öffnungszeiten kann auch mittelts Einwurf der Tickets in einem 
mit Namen der entlehnenden Person versehenen Kuvert in den Briefkasten der 
Marktgemeinde Kottingbrunn, im Erdgeschoß des Wasserschlosses, erfolgen.  
 
Säumniszuschlag: 
Bei nicht zeitgerechter Rückgabe der Tickets, welche somit möglicherweise nicht für die 
nächstfolgende Reservierung zur Verfügung stehen, wird eine Verspätungsgebühr von 
€ 50,00 pro Fahrkarte und Tag verrechnet. Sollte die Rückgabe nicht innerhalb von vier Tagen 
erfolgen, wird von einem Verlust ausgegangen. 
 
Verlust des Tickets: 
In diesem Fall ist die entlehnende Person für den Ersatz verantwortlich. Die Kosten des 
KlimaTickets Metropolregion (Stand 10/2024 € 860,-) sind in voller Höhe vom Verlustträger zu 
ersetzen.  
 
Sollte ein reserviertes Ticket aufgrund einer nicht zeitgerechten Retournierung nicht 
ausgehändigt werden können, kann die Gemeinde für daraus entstandene Unkosten (z.B. 
Ticketpreis) nicht belangt werden.  
 
Bei einer etwaigen Verhinderung (z.B. Krankheit) wird um ehestmögliche Freigabe der 
Tickets / Stornierung der Buchung ersucht (online via Kalender oder andernfalls per e-mail 
gemeindeamt@kottingbrunn.gv.at oder telefonisch beim Bürgerservice 02252/76104-110). 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei einer unentschuldigten Nicht-Abholung eine Sperre 
für weitere Buchungen ausgesprochen werden kann.  
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